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Gestützt auf Art. 9 Abs. 2 des Konkordats der Ostschweizerischen Kantone über den Vollzug von Strafen 
und Massnahmen (BR 350.400) und die Art. 75 ff. der Justizvollzugsverordnung des Kantons Graubün­
den (JW, BR 350.510) wird nachfolgende Hausordnung für die Justizvollzugsanstalt Sennhof erlassen: 

VORBEMERKUNGEN 

Sie stehen mit Ihrem Strafantritt in der Justizvollzugsanstalt Sennhof in einer ungewohnten Situation. Der 
Aufenthalt in einer Anstalt bedeutet ein Leben in enger Gemeinschaft. Das erfordert Eingliederung, ge­
genseitige Rücksichtnahme und Disziplin. Die Hausordnung setzt Leitlinien und soll dazu beitragen, dass 
Sie Ihr Leben nach der Entlassung positiv gestalten können. 

II. ORGANISATION 

Allgemeines Art. 1 

Die Justizvollzugsanstalt Sennhof ist Teil des Amtes für Justizvollzug 
Graubünden und untersteht der Gefängnisleiterin oder dem Gefäng­
nisleiter. Sie ist eine Anstalt des Ostschweizerischen Strafvollzugs­
konkordats. 

Justizvollzugsanstalt Sennhof Art. 2 

Die Justizvollzugsanstalt Sennhof wird als geschlossene Einrichtung 
geführt und betreibt eigene Abteilungen für: 

a) den Vollzug von Freiheitsstrafen gegenüber Erwachsenen und Ju­
gendlichen; 

b) den Vollzug von Freiheitsstrafen in der Form der Halbgefangen­
schaft und des tageweisen Vollzugs; 

c) die Polizei- Untersuchungs- und Sicherheitshaft sowie die Ausliefe­
rungshaft; 

d) die ausländerrechtliche Administrativhaft. 

Insbesondere werden aufgenommen: 

a) eingewiesene Personen zum Vollzug einer Freiheitsstrafe; 

b) zu strafrechtlichen Massnahmen/Schutzmassnahmen Verurteilte, 
bis die Möglichkeit der Einweisung in eine geeignete Institution 
durch die zuständige Vollzugsbehörde gegeben ist; 

c) Personen in Vorbereitungs-, Ausschaffungs- und Durchsetzungs­
haft; 
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Geltungsbereich Art. 3 

Diese Hausordnung gilt für die Gefangenen der Justizvollzugsanstalt 
Sennhof im geschlossenen Vollzug. Für die anderen Vollzugsabtei­
lungen gilt sie, sofern keine abweichenden Regelungen bestehen. 

Für die Untersuchungs-, Sicherheits- und Auslieferungshaft finden Art. 
108 ff. der Justizvollzugsverordnung des Kantons Graubünden (BR 
350.510) Anwendung. 

Spezielle Hausordnungen bestehen für die Halbgefangenschaft und 
die ausländerrechtliche Administrativhaft. 

Anstaltsleitung Art. 4 

Die Gefängnisleiterin oder der Gefängnisleiter 

a) leitet die Anstalt und vertritt sie nach aussen; 

b) ist für einen grundrechtskonformen, effizienten und kostengünsti­
gen Anstaltsbetrieb verantwortlich und trifft die dazu nötigen An­
ordnungen; 

c) erlässt anstaltsinterne Weisungen, insbesondere über die Verwen­
dung von Finanzen, die Kleider- und Wäscheordnung, die Arbeits-, 
Verpflegungs- und Freizeit, die Zellenordnung, den Umgang mit 
elektronischen und elektrischen Geräten und die Freizeitaktivitä­
ten. Die Weisungen bedürfen der Genehmigung der Amtsvorstehe­
rin oder des Amtsvorstehers. 

Die Justizvollzugsanstalt gliedert sich in die Bereiche Betreuung, Voll­
zugs- und Sicherheitsdienst, Verwaltung'und Ökonomie, Sozialdienst 
sowie Gewerbe und Technik. Die Bereichsleiterinnen oder Bereichs­
leiter unterstützen die Gefängnisleiterin oder den Gefängnisleiter in 
der Leitung der Anstalt und bilden mit ihr oder ihm die Anstaltsleitung. 

Spezialisierte Dienste Art. 5 

Die Anstaltsärztin oder der Anstaltsarzt, der forensisch-psychiatrische 
Dienst, der Sozialdienst und die Seelsorge betreuen und beraten die 
Gefangenen. 
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EINTRITTSVERFAHREN 

Aufnahmebedingungen Art. 6 

Zur Aufnahme in die Anstalt bedarf es eines Vollzugsauftrages, einer 
Einweisungsverfügung, eines Haftentscheides, eines schriftlichen 
Festnahme-oder Verhaftungsprotokolls der zuständigen Behörde. 

Datenerfassung und Kontrolle 
der persönlichen Effekten Art. 7 

Beim Eintritt werden die Identität der eingewiesenen Person geprüft, 
die Personendaten erfasst und die oder der Gefangene fotografiert. 
Sämtliche Effekten der Gefangenen werden kontrolliert. Die Gefange­
nen werden einer Leibesvisitation unterzogen. 

Sämtliche Effekten, Barschaften und Ausweispapiere - namentlich 
Reisepässe, Identitätsbescheinigungen, Ausländerausweise und 
Fahrzeugführerausweise - sind abzugeben. Zu belassen sind Gegen­
stände, welche für die Gefangenen einen hohen Affektionswert haben 
oder Freizeit- und Bildungszwecken dienen, sofern dies mit den Erfor­
dernissen der Ordnung und Sicherheit in der Anstalt vereinbar ist und 
dem Vollzugsziel nicht widerspricht. 

Über die Effekten wird ein Verzeichnis erstellt, welches auch darüber 
Auskunft gibt, welche Gegenstände die oder der Gefangene abgeben 
muss und welche sie oder er behalten kann. Das Verzeichnis wird zur 
Bestätigung seiner Vollständigkeit und Richtigkeit von der oder dem 
Gefangenen sowie einer oder einem Vollzugsmitarbeitenden unter­
zeichnet. Im Weigerungsfalle hat anstelle der oder des Gefangenen 
eine zweite Person des Vollzugspersonals das Verzeichnis zu unter­
schreiben. Für die belassenen Gegenstände übernimmt die Anstalt 
keine Haftung. 

Frei- und Sperrkonto Art. 8 

Beim Eintritt wird für die Gefangenen ein eigenes Sperr- und Freikon­
to eröffnet. 

Das Sperrkontoguthaben wird bei der Entlassung nach Vereinbarung 
mit den zuständigen Betreuungsorganen oder Verfügung der Einwei­
sungsbehörde bar ausbezahlt oder auf ein Konto überwiesen. Die Ge­
fängnisleitung kann in besonderen Fällen, insbesondere zur Unter­
stützung der Familie, für besondere Aus- und Weiterbildungen, für 
Leistungen an Geschädigte oder zur Abzahlung von Schulden (z.B. 
Kosten für Verwaltungs- und Gerichtsverfahren), zur Anschaffung 
notwendiger Effekten oder für Zahnbehandlungen, schon während 
des Freiheitsentzugs Bezüge vom Sperrkonto bewilligen, wenn es den 
in den Konkordatsrichtlinien festgelegten Mindestbetrag aufweist. Bei 
Gefangenen, welche die Schweiz nach dem Strafvollzug verlassen 
müssen, wird ein angemessener Teil zur ganzen oder teilweisen De­
ckung der Heimschaffungskosten zurückbehalten. 

Das Freikonto dient insbesondere zur Finanzierung von Wiedergut­
machungsleistungen gemäss Vollzugsplan, für Porti und die Benut­
zung von Telefon sowie Fernseh- und PC-Geräten, für Kostenbeteili­
gungen, zum Kauf von Gebrauchsartikeln und Genussmitteln gemäss 
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Einkaufsliste der Justizvollzugsanstalt sowie zur Finanzierung von 
Ausgängen und Urlauben. 

Weitere Bestimmungen sind in der Weisung über Verwendung der Fi­
nanzen geregelt. 

Besitz von Geld Art. 9 

Der Bargeldbesitz ist nicht erlaubt. Das beim Eintritt vorhandene Bar­
geld wird anteilsmässig dem Sperr- und Freikonto des oder der Ge­
fangenen gutgeschrieben. Überwiesenes oder durch Besucherinnen 
und Besucher übergebenes Geld wird bis max. CHF 50.- pro Monat 
dem Frei- und der Restbetrag dem Sperrkonto gutgeschrieben. 

Zurückweisung 
und Verwertung 
von Gegenständen Art. 10 

Übermässig umfangreiches Gepäck oder Gegenstände, deren Auf­
bewahrung besonderen Aufwand verursacht, können zurückgewiesen 
oder auf Kosten der Gefangenen oder des Gefangenen eingelagert 
werden. Ist die Zurückweisung oder Einlagerung nicht möglich, kön­
nen die Gegenstände zugunsten der oder des Gefangenen verwertet 
werden. Nicht verwertbare Gegenstände werden entschädigungslos 
vernichtet. 

Guthaben und Effekten verstorbener Gefangener fallen nach Abzug 
aufgelaufener Kosten an deren Erben. 

Kehrt eine geflohene Gefangene oder ein geflohener Gefangener in­
nerhalb zweier Jahre nicht mehr in die Anstalt zurück oder kann er 
oder sie nicht mehr aufgegriffen werden, so werden die Effekten und 
allfällige Guthaben (beispielsweise aus Arbeitsentgelt), soweit dieses 
nicht zur Deckung des verursachten Schadens herangezogen werden 
muss, an die nächsten Angehörigen ausgehändigt. Sind keine Ange­
hörigen bekannt, verfügt die Amtsleitung darüber, wobei Barbeträge 
dem Insassenfonds abzuliefern sind. 

Bekleidung Art. 11 

Gefangene haben während des Aufenthaltes in der Anstalt grundsätz­
lich Anstaltskleider und Anstaltsschuhe zu tragen. Das Tragen von 
privaten Kleidern und Schuhen ist in einer separaten Weisung gere­
gelt. 

Personen in Untersuchungshaft können eigene Leibwäsche und Klei­
dungsstücke tragen. Für deren Reinigung, Instandstellung und regel­
mässigen Wechsel haben sie in eigener Verantwortung besorgt zu 
sein. 

Weitere Bestimmungen sind in der Weisung über die Kleider- und 
Wäscheordnung geregelt. 
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Eintrittsinformation Art. 12 

Die zuständigen Anstaltsinstanzen (Sozialdienst, Vollzugsleitung) 
führen mit den Gefangenen ein Eintrittsgespräch. Die oder der Gefan­
gene stellt seine/ihre persönliche Situation dar und bringt Anliegen 
vor. Sie oder er wird über Rechte und Pflichten, die aktuelle Vollzugs­
situation, die von der einweisenden Behörde aufgestellten Rahmen­
bedingungen und das Vorgehen zur Erstellung des Vollzugsplans ori­
entiert sowie zum aktuellen Gesundheitszustand und zu allenfalls nö­
tiger medizinischer Hilfe mittels Fragebogen befragt. Die Hausord­
nung, Weisungen und Merkblätter werden zurVerfugung gestellt. 

Die medizinische Eintrittsuntersuchung findet in der Regel, je 
medizinischer Dringlichkeit, innert Wochenfrist nach Eintritt statt. 

nach 

Unterbringung/Zelle Art. 13 

Den männlichen Gefangenen wird in der Regel für die ganze Dauer 
des Anstaltaufenthaltes eine Einzelzelle zugewiesen. Ausnahmsweise 
können sie auch in einer Zweierzelle untergebracht werden. Weibliche 
Gefangene und Jugendliche sowie Untersuchungsgefangene werden 
in Doppelzellen untergebracht. Die Gefangenen verbringen ihre Ruhe-
und Freizeit - nebst den angebotenen Aktivitäten wie Zellen- und Hof­
freigang - in den Zellen. Gearbeitet wird in den Arbeitsräumen und 
den Werkbetrieben der Anstalt. Zellenarbeit kann in besonderen Fäl­
len abgegeben werden. 

Vollzugsplan Art. 14 

In der Regel wird innert vier Wochen nach Eintritt mit der Gefangenen 
oder dem Gefangenen im Rahmen der Vorgaben der einweisenden 
Behörde ein erster Vollzugsplan auf standardisiertem Formular er­
stellt. 

Der Sozialdienst erarbeitet mit den Gefangenen den Vollzugsplan. 
Dieser legt die Vollzugsziele fest und enthält Angaben über die Unter­
bringung, die interne Arbeitsbeschäftigung, die Aus- und Weiterbil-
dungsmassnahmen, besondere Betreuungsmassnahmen oder den 
Therapiebedarf, die Wiedergutmachung, die Kontakte mit der Aus-
senwelt sowie die Vorbereitung der Entlassung. Er wird nach Bedarf, 
wenigstens aber jährlich überprüft und nachgeführt. 

Die einweisende Stelle wird über den Vollzugsplan orientiert und auf 
deren Verlangen in die Erarbeitung miteinbezogen. 

Der Vollzugsplan ist von der Gefängnisleitung, bei Täterinnen und Tä­
tern gemäss Tatbestandskatalog (Art. 64 Abs. 1 StGB) zusätzlich von 
der Einweisungsbehörde, zu genehmigen. 

Vollzugsbericht Art. 15 

Bei Gesuchen um wesentliche Vollzugsöffnungen wie beispielsweise 
Ausgänge, Urlaube, bedingte Entlassung sowie bei besonderen Vor­
kommnissen und bei Verlegung in eine andere Vollzugseinrichtung 
wird für die einweisende Behörde ein Vollzugsbericht über die Gefan­
gene oder den Gefangenen verfasst. 

Der Bericht gibt Auskunft über das Verhalten während des Vollzugs, 
das Einhalten von Abmachungen und Erkenntnisse über soziale 
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Strukturen, soweit sie für die Wiedereingliederung von Bedeutung 
sind. Er nimmt Bezug auf die im Vollzugsplan definierten Themen, 
Ziele und Vereinbarungen und beschreibt die Entwicklung der Gefan­
genen oder des Gefangenen, insbesondere hinsichtlich Veränderun­
gen im deliktrelevanten Verhalten. 

Bei aussergewöhnlichen Vorkommnissen wird die einweisende Be­
hörde unverzüglich informiert. 

IV. PFLICHTEN UND RECHTE 

Pflichten der oder 
des Gefangenen Art. 16 

Die Gefangenen haben die Vollzugsvorschriften einzuhalten und den 
Anordnungen des Vollzugspersonals Folge zu leisten. Sie haben alles 
zu unterlassen, was die geordnete Durchführung des Vollzugs sowie 
die Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung in der Anstalt ge­
fährdet. 

Die oder der Gefangene hat an der Verwirklichung der Vollzugsziele 
aktiv mitzuarbeiten. Ein zugewiesener Bereich darf nicht ohne Erlaub­
nis verlassen werden. 

Persönliche Besprechung Art. 17 

Die Gefangenen können sich schriftlich unter Angabe des Grundes zu 
einer persönlichen Besprechung bei der Gefängnisleiterin oder dem 
Gefängnisleiter oder bei der Bereichsleiterin oder dem Bereichsleiter 
anmelden. 

Gesuche um Arbeitsplatzwechsel sind zuerst mit den zuständigen Lei­
terinnen oder Leitern der Betriebe und darauf mit der zuständigen Be­
reichsleiterin oder dem zuständigen Bereichsleiter zu besprechen. 

Beschwerden Art. 18 

Uneinigkeiten unter den Gefangenen oder Beschwerden gegen das 
Personal sollen durch eine persönliche Aussprache bereinigt werden. 
Bleibt die Unterredung fruchtlos, kann der Gefängnisleiterin oder dem 
Gefängnisleiter eine Beschwerde eingereicht werden. 

Beschwerden gegen Entscheide der Gefängnisleiterin oder des Ge­
fängnisleiters können binnen 10 Tagen seit Mitteilung mit Verwal­
tungsbeschwerde bei der Vorsteherin oder dem Vorsteher des Amtes 
für Justizvollzug angefochten werden. 

Stimm- und Wahlrecht Art. 19 

Im Rahmen der Gesetzgebung besteht die Möglichkeit, auf schriftli­
chem Weg oder während dem bewilligten Ausgang oder Urlaub durch 
Urnengang an Abstimmungen oder Wahlen teilzunehmen. Die oder 
der Gefangene hat das Stimmmaterial selber anzufordern. 
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V. GEFÄNGNISALLTAG 

Tagesordnung Art. 20 

An Arbeitstagen werden die Gefangenen um 6.00 Uhr geweckt und 
erhalten anschliessend das Frühstück, Die Zellen sind bis zum Ar­
beitsbeginn in Ordnung zu bringen. 

Im Übrigen legt die Anstaltsleitung die Tagesordnung in einer Wei­
sung fest. Sie kann abweichende Anordnungen treffen, wenn es für 
einen geordneten Anstaltsbetrieb erforderlich ist. 

Am Zellen- und Hoffreigang können nur Gefangene, die im Arbeits­
prozess integriert sind, teilnehmen. Ausnahmen können durch die Ge­
fängnisleitung bewilligt werden. 

Alle Gefangenen haben täglich Anrecht auf einen Hoffreigang von 
mindestens einer Stunde. 

Mahlzeiten Art. 21 

Täglich werden drei Hauptmahlzeiten und in den offiziellen Arbeits­
pausen ein Getränk abgegeben. 

Diät- oder Sonderkost werden auf ärztliche Verschreibung oder auf­
grund der Religionszugehörigkeit abgegeben, soweit es die Verhält­
nisse in der Anstalt zulassen. 

Zimmergestaltung, -reinigung 
und -kontrolle 

Art. 22 

Das Zelleninventar ist standardisiert. Bei Bezug der Zelle wird ein Ab­
nahmeprotokoll erstellt. 

Die oder der Gefangene darf seine Zelle in angemessener Weise mit 
eigenen Gegenständen ausstatten. Die Zelle muss übersichtlich und 
geordnet eingerichtet sein und ist sauber zu halten. Darstellungen 
oder Gegenstände, die Sitte oder Anstand verletzen, werden entfernt. 
Das Anstaltspersonal kann die Zellen jederzeit durchsuchen. 

Die Gefängnisleitung erlässt eine Weisung zur Zellenordnung. 

Elektrische und 
elektronische Geräte Art. 23 

1. Allgemein 
Die Anstalt stellt Fernsehgeräte in den Zellen gegen eine Mietgebühr 
zur Verfügung. Der Besitz von Bildwiedergabegeräten und entspre­
chenden Datenträgern ist verboten. 

Ebenfalls gegen Gebühr werden Computer (Hard- und Software) 
leihweise abgegeben. Private Computer sind nicht gestattet. Die Ge­
bühren werden dem Freikonto belastet. 

Alle Geräte sind auf Zimmerlautstärke einzustellen. 
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